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496. Verordnung: Durchführung der Kranken- und Unfallversicherung nach dem B-KUVG in den
Zollausschlußgebieten der Gemeinden Jungholz und Mittelberg

497. Verordnung: Pferdepestverordnung
498. Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Abschnittes der

B 111 Gailtal Straße im Bereich der Gemeinden Hohenthurn und Nötsch im Gailtal
499. Verordnung: Privatschule „Paracelsus-Schule Salzburg"

496. Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales über die Durchführung der
Kranken- und Unfallversicherung nach dem
B-KUVG in den Zollausschlußgebieten der

Gemeinden Jungholz und Mittelberg

Auf Grund des § 159 c B-KUVG, BGBl. Nr. 200/
1967, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 335/1993, wird verordnet:

§ 1. Bei der Durchführung der Kranken- und
Unfallversicherung nach dem B-KUVG in den
Zollausschlußgebieten sind Leistungen aus der
gesetzlichen Sozialversicherung unbeschadet des § 2
in der Währung der Bundesrepublik Deutschland
(DM) festzustellen und zu erbringen.

§ 2. Geldleistungen aus der Kranken- und
Unfallversicherung nach dem B-KUVG sind bei
Durchführung der Sozialversicherung in den
Zollausschlußgebieten in Schillingbeträgen festzu-
stellen und anzuweisen. Sie sind nach dem
jeweiligen Wechselkurs des Auszahlungstages um-
gerechnet in DM auszuzahlen; Gebühren (Spesen)
für die Umrechnung sind vom Versicherungsträger
zu tragen.

§ 3. Der Kurs zur Umrechnung von Schillingbe-
trägen in DM und umgekehrt nach § 1 wird mit
S 6,40 je 1 DM festgesetzt.

Hesoun

497. Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
über die Bekämpfung der Pferdepest (Pferde-

pestverordnung)

Auf Grund des § 1 Abs. 4 des Tierseuchengeset-
zes (TSG), RGBl. Nr. 177/1909, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 746/1988, wird
verordnet:

§ 1. Die Pferdepest ist eine anzeigepflichtige
Tierseuche im Sinne des § 16 TSG.

§ 2. Bei Auftreten der Pferdepest sind folgende
Bestimmungen des TSG anzuwenden:

§ 1 Abs. 1 und 3, § 2, § 2 b, § 2 c, § 7 Abs. 2 und 3,
§ 8 Abs. 6, § 14, § 15, § 17, § 19, § 20 Abs. 1, 3, 4
und 5, § 21, § 22 Abs. 2 und 3, § 23, § 24, § 25,
§ 25 a Abs. 3, § 26, § 27, § 28, § 30, § 48 Abs. 1
Z 3, § 49, § 50, § 52 c, § 56 Abs. 1, § 58 Abs. 1, 2
und 4, § 59, § 61 Abs. 1 lit. a bis h, § 61 Abs. 2, 3, 4
und 5, § 63, § 64, § 68, § 71, § 73, § 74 und § 75.

§ 3. Diese Verordnung tritt am Ersten des auf ihre
Kundmachung folgenden dritten Monats in Kraft.

Ausserwinkler

4 9 8 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Auflassung eines für den Durchzugsverkehr
entbehrlich gewordenen Abschnittes der B 111
Gailtal Straße im Bereich der Gemeinden

Hohenthurn und Nötsch im Gailtal

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:
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Der Straßenteil der B 111 Gailtal Straße von
km 7,20 bis km 8,99 wird, soweit er durch die
Umlegung auf den bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
15. Jänner 1987, BGBl. Nr. 40, bestimmten —
Abschnitt „Umfahrung Nötsch" für den Durch-
zugsverkehr entbehrlich wurde, als Bundesstraße
aufgelassen.

Im einzelnen ist der als Bundesstraße aufgelas-
sene Straßenabschnitt aus den beim Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt
der Kärntner Landesregierung sowie bei den
Gemeinden Hohenthurn und Nötsch im Gailtal
aufliegenden Planunterlagen im Maßstab 1:2 000
zu ersehen.

Schüssel

499. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst über die Privatschule

„Paracelsus-Schule Salzburg"

Auf Grund des § 12 des Schulpflichtgesetzes
1985, BGBl. Nr. 76, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 161/1987 wird verordnet:

§ 1. Die 1., 4. und 5. Schulstufe der nach
ausländischem Lehrplan geführten Privatschule
„Paracelsus-Schule Salzburg" wird als zur Erfül-
lung der Schulpflicht geeignet anerkannt.

§ 2. Die Verordnung BGBl. Nr. 478/1991 tritt
außer Kraft.

Scholten


